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Amtliche Bekanntmachungen

A Lutherstadt Eisleben

A 1 Beschlüsse des Stadtrates
der Lutherstadt Eisleben

7. Sondersitzung am 17.O7.2OOo

Beschf uss- N r.: 37 / 461 06
lnansoruchnahme eines Vorkaufsrechtes

A2 Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse

- keine Beschlüsse

A3 Beschlüsse der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Polleben
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Rothenschirmbach
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat U nterrißbach
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Volkstedt
- keine Beschlüsse

Ortschaftsrat Wolferode
- keine Beschlüsse

A 8 Bekanntmachung kommunaler Unternehmen

Eigenbetrieb Betriebshof der Lutherstadt Eisleben -
Friedhofsverwaltung
Öffentl iche Bekanntmachung!
ln der Zeit vom 04.09.2006 - 08.09.2006 werden auf den Fried-
höfen der Lutherstadt Eisleben, Volkstedt und Neckendorf Stand-
festigkeitsprüfungen an den Grabsteinen durchgeführt.
Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, so sind die Nut-
zungsberechtigten verpfl ichtet, diese innerhalb der festgesetz-
ten Zeit durch Fachfirmen abstellen zu lassen.

B Gemeinde Bischofrode

Bl Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Bischofrode
- keine Beschlüsse

G Gemeinde Hedersleben

C1 Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Hedersleben am 15.06.2006

Beschf uss- N r.: HED1 1 | 1 41 2OOG
Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben bekundet hiermit
seinen Willen, zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes mit Vorhaben- und Erschließungsplan fÜr das Grund-
stück Flur 3, Flurstück 20 zur Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für das folgende Bauvorhaben und die erfor-
der l ichen Erschl ießungsmaßnahmen mi t  der  entsprechenden
AntragstellunS (S 12 Abs. 2 BauGB).
Vorhaben: ,,Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien und
Energieträger"

Beschluss-Nr.: HEDl 1 /1 5/2006
Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben beschließt den Ver-
kauf einer Restfläche aus dem in der Gemarkung Hedersleben,
Flur 5, gelegenem Flurstück 190.

Beschluss-Nr.: HEDl 1 /1 6/2006
Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben beschließt den Ver-
kauf eines Grundstückes.
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Beschluss-Nr.: HED/1'l / '17 /2006
Der Gemeinderat  der  Gemeinde Heders leben beschl ießt  e ine
finanzielle Unterstützung für den Frauenverein Oberrissdorf e. V.
Der Einsatz der Mittel erfolgt für das Dorffest in Oberrißdorf
Beschf uss-Nr.: HED/1 1 /20/2006
Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben beschließt die Ver-
gabe der Leistung ,,Fluchttreppe Amtshof Hedersleben".
Beschluss-Nr.: HEDI'l /1 8/2006
Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben beschließt den Kauf
eines Mulchers.
Beschluss-Nr.: HEDI 1 /1 9/2006
Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben beschließt die Über-
nahme von Gesellschafteranteilen von der Kommunalen Ökolo-
gischen Sanierungsgesellschaft (KÖS).

D Gemeinde Osterhausen

Dl Beschlüsse des Gemeinderates
der Gemeinde Osterhausen
- keine Beschlüsse

E Gemeinde Schmalzerode

E1 Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde
Schmalzerode
- keine Beschlüsse

G Bekanntmachungen anderer Dienststellen
und Zweckverbände
SACHSEN-ANHALT

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Maxim-Gork i -Straße 13,  06114 Hal le  (Saale) 10.07.2006

Offenlegung

gemäß $ 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz
Sachsen-Anhal t  in  der  Fassung der  Bekanntmachung vom
15.09.2004 (GVB|.  LSA S.  716)

Für alle Flurstücke der
Gemarkung Helfta in Lutherstadt Eisleben
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters aus Anlass
einer umfangreichen Erneuerung verändert. Das Landesamt für
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat
das Liegenschaftsbuch und die Liegenschaftskarte hinsicht-
lich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung ergänzt und
aktualisiert.
Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungs-
berechtigten werden die Veränderungen durch die Offenlegung
bekannt gemacht.
Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der
Zeit
vom 21.08.2006 b is  20.09.2006
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoin-
formation Sachsen-Anhalt, Maxim-Gorki-Straße 13 in 061 14 Halle
(Saale)
während der Sprechzeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00 - 13.00 Uhr
Dienstag 8.00 -  18.00 Uhr
Freitag 8.00 - '12.00 Uhr
sowie in den Diensträumen Freimarkt 9 - 15 in 06333 Hettstedt
Montag bis Freitag 9.30 - 12.00 Uhr
zur Einsicht ausgelegt.
Eins ichtnahmen außerhalb der  Zei ten s ind nach te lefonischer
Absprache möglich, Telefon: (0 34 76) I07 -4 19/-1 11.

Rechtsbehelf sbelehrun g
Gegen d ie Angaben,  welche durch d ie Veränderung in d ie L ie-
genschaf tskar te und in das L iegenschaf tsbuch übernommen
worden sind, kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der oben

angegebenen Offenlegungsfr is t  K lage e ingelegt  werden.  Die
Klage ist schrift l ich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäf tsste l le  beim Verwal tungsger icht  Hal le ,  Thür inger
Straße 16, 061 12 Halle (Saale) einzulegen.

lm Auftrag

f r t
I t l  t

/1./ l , ' I  t t

Reinhard Melchrick

Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt
Sonderungsbehörde
Freimarkt 9 - 15
06333 Hettstedt

Tel: 0 34 76/8 07 -2 21
Fax: 0 34 76/807 -3 43

Sonderungsbescheid
in dem Vedahren nach
dem Bodensonderungsgesetz

Sonderungsplan Nr. 2gl2OO5
vl2-0063-2005

Auf Grund der Ergebnisse des oben angeführten Sonderungs-
verfahrens nach $ 1, Nr. 1 des Bodensonderungsgesetzes (BoSoG)
wird Folgendes angeordnet:
1.  Der anl iegende Sonderungsplan,  der  Tei l  d ieses Bescheids

ist, wird verbindlich festgestellt.
2 .  Die Grundstücke im Plangebiet  haben den aus dem anl ie-

genden Sonderungsplan ersichtl ichen Umfang.
3. Kostengrundentscheidung

Die Kosten des Bodensonderungsverfahrens werden wie folgt
auf  d ie Eigentümer der  in  den Sonderungsplan aufgenom-
menen Grundstücke vedeilt:

Auf jedes mit Sonderungsplan entstehende Grundstück entfällt
ein Sockelbetrag von 75 €. Der verbleibende Restbetrag wird im
Verhältnis der Größe der Grundstücke verteilt. Dabei werden für
folgende Fallgruppen besondere Verteilungsansätze angewen-
det.
(l) Sind öffentl iche Flächen im ungetrennten Hofraum oder Antei-
le am ungetrennten Hofraum, deren Grenzen bereits vollständig
im Liegenschaftskataster nachgewiesen sind, Bestandteil des
Sonderungsplanes, werden deren Größen bei der Verteilung des
Restbetrags mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.
(l l) Grundstücke, die nicht zu Fallgruppe (l) gehören, werden nur
bis zu einer Größe von 250O m'bei einer Vedeilunq des Restbe-
trags berücksichtigt.

Begründung:
In der Gemeinde: Lutherstad,t Eisleben, Gemarkung: Luther-
stadt Eisleben, Flur: 10 Flurstücke'. 1/407,153, 213, 214,248,
250, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 349, 596, 602, 71O,72O,963,
1350 und 1346
ist ein Verfahren nach dem Gesetz über die Sonderung unver-
messener und überbauter Grundstücke nach der Karte (Boden-
sonderungsgesetz -  BoSoG) vom 20.  Dezember 1993 (BGBI.  I
S. 2182,2215), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes
vom 21.  August  2002 (BGBI.  l ,  S.  3322),  durchgeführ1 worden.
Nach dem Ergebnis der Ermittlungen stellen sich die Grenzen der
Grundstücke im Plangebiet wie aus dem Sonderungsplan ersicht-
l ich dar.
Der Entwurf des Sonderungsplanes ist gemäß $ 8 Abs. 4 BoSoG
vom 06.06.06 bis 05.07.06 öffentl ich zur Einsichtnahme ausoe-
legt worden.
Einwände wurden nicht erhoben.
Die Kostengrundentscheidung beruht  auf  $ 17 Satz 1 und 3
BoSoG. Die gewählte Kostenverteilung berücksichtigt den unter-
schiedlichen Arbeitsaufwand bei den gewählten Fallgruppen.
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Nr.08/20

Eisleben

Hinweis zum Erlass dieses Bescheides
Dieser Bescheid wird gemäß $ 9 Abs. 2 BoSoG durch Auslegung
in den Diensträumen der Sonderungsbehörde bekannt gegeben.
Er gilt nach Ablauf der Auslegungsfrist als zugestellt ($ 9 Abs. 2
Satz 5 BoSoG).
Der Sonderungsbescheid l iegt in der Zeil vom 07'08.2006 bis
06.09.2006 in den Diensträumen des
Landesamt für Vermessung und Geoinformation -

Sonderungsbehörde
während der Sprechzeiten zur Einsicht aus. Die Sprechzeiten sind
wie folgt geregelt:
Montag bis Freitag 9.30 b is  12.00 Uhr

2St2005

rg Gemarkung: IrsleLren

i ! ! . 1 0

1 r 1 0 l o o

Bürqerinformationen

Sprechzeiten der Stadtverv\raltung

Allgemeine öff nungszeiten:
Dienstag
Donnerstag

Montag
Dienstag
Donnerstag

Dienstag
Donnerstag

Dienstag
Donnerstag

13 .00  -  15 .00  L
13 .00  -  15 .30  L
13 .00  -  17 .30  L

Sprech
der Orl

Ortscha
Ortsbür(
Ortschal
Sprechz
Donners
Sprechz
Donners
Ortschz
Ortsbürt
Ortscha
Sprechz
Dienstar
Sprecht
Diensta
uno nac
Ortschi
Oftsbür

Sprech:
Diensta
Ortschr
Oftsbür
Ortscht
Sprech
Montag
Dienste
Mittwot
Donner
Freitag
Sprech
Ortsch
Ortsbü
Ortschi
Sprech
Montal
Sprech
Donner

Wohn

Sprecl
Unsere
Möcht
beiter
zerten
Zum V
Monta
Donne
Freitag
Gesch
täglich
Donne
jeden ,
Unset
9.00 -
Sie kö
e inen '
lhre A
ZenIre
Telefo
Fax: 0
E-Mai
Verkat
Herr S
E-Mai
Kaufn
Frau lt
E-Mai
Mietet
Frau I
E-Mai
Betrie
Frau I
E-Mai

9 .00  -  12 .00  Uhr
9 .00  -  12 .00  Uhr ,  13 .00  -  18 .00  L

Einsichtnahmen außerhalb der Sprechzeiten sind nach tele-
fonischer Absprache möglich'

Rechtsbehelfsbelehrun g
Gegen Nr. 1. und 2. dieses Sonderungsbescheides kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der oben angeführten
Sonderungsbehörde unter der oben angeführten Anschrift schrift-
l ich oder  mündl ich zur  Niederschr i f t  e inzulegen.  Fal ls  d ie Fr is t
durch das Verschulden eines von dem Widerspruchsführer Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschul-
den dem Planbetroffenen zugerechnet werden.
Gegen Nr. 3. (Kostengrundentscheidung) dieses Sonderungsbe-
scheides kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist Klage erhoben werden.
Öie Xtage ist beim Verwaltungsgericht Halle, Thüringer Straße 16'
061 '12 Halle (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle dieses Gerichtes einzulegen.

Hettstedt, 17.07.200G

lm Auftrag
gez. Jens Artmann

Bürgermeisterin Frau Fischer (Rathaus, Markt 01):
Donnerstag nach Vereinbarung

Standesamt (Rathaus, Martk 01):
9.00 -  12.00 Uhr,
9.00 -  12.00 Uhr,
9.00 -  12.00 Uhr,

Bürgerzentrum mit Einwohnermeldeamt (Katharint
Sangerhäuser Straße 121 131l.
Dienstag 9.00 -  18.00 Uhr
Mi t twoch 9.00 -  12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 -  18.00 Uhr
Frei tag 9.00 -  12.00 Uhr
jeden 1.  Samstag im Monat  von 9 '00 -  11.00 Uhr

Stadtkasse (Münzstraße 1 0):

Wohngeldstelle (Münzstraße 1 0):
Dienstag 9.00 -  12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 -  '1  2.00 Uhr,  13.00 -  17.30 L

Stadtarchiv (Andreaskirchplatz 10):

9 .00  -  12 .00  Uhr
9 .00  -  12 .00  Uhr ,  13 .00  -  17 .00  L

9 .00  -  12 .00  Uhr ,  13 .00  -  16 .00  L
9 .00  -  12 .00  Uhr ,  13 .00  -  18 .00  L

l r -
lUbt
I

Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben

Postanschrift: Postfach 01331, 06282 Lutherstadt Eisl
Paketanschrift: Markt 01, 06295 Lutherstadt Eisleben

Wichtige Telefonnummern und Adressen

Vermittlung
Bürgermeisterin Frau Fischer
(Rathaus, Markt 0'l)
Büro der Bürgermeisterin (Rathaus, Markt 01)
Pressestelle (Bucherstraße 7a)
G I ei ch stel I u n gsbea uftra gte ( B u c h erst r aß e 7 a)
Bürgerzentrum (Sangerhäuser Straße 1 2/1 3)
Büro des Stadtrates (Rathaus, Markt 01)
Hauptamt (Rathaus, Markt 01)
Dezernat Finanzen (Münzstraße 10)
Liegenschaften (Münzstraße 1 0)
Kultur/Soziales (Münzstraße 1 0)
Wohngeldstelle (Münzstraße 1 0)
Ordnungsamt (Sangerhäuser Straße 12l1 3)
Einwohnermeldeamt (Sangerhäuser Straße 1 2/1 3)
Standesamt (Rathaus, Markt 01)
Gewerbeamt (Sangerhäuser Straße 12l1 3)
Wirtschaftsförderung (San gerhäuser Straße 1 2/1 3)
Technisches Dezernat - Bauamt (Klosterstraße 23)

Eigenbetriebe
Betriebshof
(Weg zum Sportplatz 15)
Märkte und Bäder (Wiesenweg 01)
Kinder- u. Jugendhaus ,,Am Wolfstor"
(Am Wolfstor 13)

Kulturhaus (Friedensstr. 12)
Schwimmhalle (Friedensstr. 13)
Stadtbibliothek (Andreaskirchplatz 1 0)
Stadtarchiv (Andreaskirchplatz 1 0)
Medienzentrum (Karl-Rühlemann-Platz 05)
Friedhof (Magdeburger Str. 7b)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Aus den Gemeinden berich


